
lieber Arbeitsmethoden ist allseitig zu unter
stützen und die patriotische Bewegung der Jung
aktivisten mit allen Kräften zu fördern.

4. Die Aktivität der auf dem Lande tätigen fort
schrittlichen Jugend ist in ihrem Streben nach Er
reichung hoher Hektarerträge, nach Entwicklung 
der Viehzucht und Festigung der MAS und der 
volkseigenen Güter sowie nach Organisierung 
von agrotechnischen, kulturellen und erziehe
rischen Institutionen im Dorfe, allseitig zu 
unterstützen. Ihr Streben nach einer Erhöhung 
des politischen und kulturellen Niveaus der 
Landjugend und Landbevölkerung und die Ein
beziehung der Bauernschaft in den Kampf für 
den Frieden, die Einheit Deutschlands und den 
demokratischen Aufbau ist zu fördern. Die Jugend 
in der Industrie muß in diesen Fragen der Land
jugend praktische Hilfe leisten, weil die Festi-

• gung des Bündnisses zwischen Stadt und Land 
eine der wichtigsten Aufgaben sowohl der Land
jugend als auch der Stadtjugend ist.

5. Die Jugend ist zur aktiven Mitarbeit in den 
Klubs, Kulturhäusern, Theatern, Laienkunst
gruppen usw. sowie zur freiwilligen Mitarbeit 
bei der Wiederherstellung und dem Aufbau von 
Kulturstätten in Stadt und Land, insbesondere 
von Schulen, Klubs, Theatern, Bibliotheken, 
Stadien, Sporthallen, Sportplätzen, Wassersport
stätten und Jugendherbergen heranzuziehen.

II.
W e i t e r e  V e r b e s s e r u n g  d e r  S c h u l 

b i l d u n g  d e r  J u g e n d
Um auf dem Gebiete der Schulbildung bessere Lern

ergebnisse und eine Verbesserung des Unterrichts, be
sonders in den Grundschulen zu erreichen, sind fol
gende Maßnahmen durchzuführen:

1. Im Jahre 1950 ist in allen Schulen eine strenge 
Registrierung der Lernergebnisse der-Schüler ein
zuführen. Für die Grundschule sind Abschluß
prüfungen und Belobigungsurkunden für solche 
Schüler einzuführen, die die Grundschule mit 
dem Ergebnis „Ausgezeichnet“ beendet haben. 
Schüler, die die Oberschule mit „Ausgezeichnet“ 
absolviert haben, sind mit Diplomen und Me
daillen auszuzeichnen sowie beim Eintritt in die 
Hochschulen bevorzugt zu behandeln.

2. Für Schüler, die die Berufsschule mit „Ausge
zeichnet“ beendet haben, sind Diplome einzu
führen. Ihnen ist die Berechtigung zum Eintritt 
in Fachschulen ohne Aufnahmeprüfungen zu 
gewähren. Schüler, die eine Fachschule erfolg
reich absolviert haben, sind für den Eintritt in 
die Hochschulen zum Studium ihres Faches den 
Absolventen der Oberschulen gleichzustellen.

3. Für Personen, die die Universitäten und Hoch
schulen mit „Ausgezeichnet“ absolviert haben, 
sind besondere Diplome einzuführen. Sie sind bei 
der Aufnahme in' den wissenschaftlichen Nach
wuchs bevorzugt zu behandeln.

4. Bis zum 1. Juli 1950 sind alle Schulen, Berufs
schulen, Hochschulen, Kindergärten, Kinderheime 
und Turnhallen, die von Verwaltungen, Be
trieben oder Privatpersonen belegt sind, wieder 
zur Verfügung der Volksbildungsministerien der 
Länder zu stellen. Ausnahmen von dieser Be
stimmung bedürfen der Genehmigung der Regie
rung der Deutschen Demokratischen Republik.

5. Im Volkswirtschaftsplan für 1950 ist der Bau von 
159 neuen Schulen mit 52 000 Plätzen, die Wieder
herstellung von 458 Schulen mit 99 000 Plätzen 
und die Eröffnung von 20 Internaten bei den 
zentralen Schulen und 31 Internaten bei den

Fachschulen vorzusehen. Die Schülerzahl an den 
Fachschulen ist um 20 Prozent zu steigern.

6. In den Haushaltsplänen der Ministerien für Volks
bildung der Länder sind im Jahre 1950 für die Be
schaffung von Schulinventar und die Vervollstän
digung der Schulbibliotheken insgesamt 28 Mil
lionen DM bereitzustellen.

7. Das Ministerium für Handel und Versorgung hat 
die Maßnahmen zu treffen, um ab I. April 1950 
in allen Grund-, Ober-, Fach- und Berufsschulen 
die Ausgabe warmer Mahlzeiten für die Schüler 
zu niedrigen Preisen und ohne Markenabgabe zu 
organisieren.

8. Die Mittel für Stipendien an die Studenten der 
Universitäten, Hochschulen, Arbeiter- und Bauern
fakultäten und Fachschulen sind im Jahre 1950 
auf 65 620 400 DM zu erhöhen.

9. Für die Herausgabe von Lehrbüchern und Lehr
materialien sind im Jahre 1950 die organisatori
schen und materiellen Bedingungen, vor allem 
hinsichtlich der Papierversorgung, zu schaffen.

10. Im Jahre 1950 sind im Staatshaushaltsplan 5 Mil
lionen DM für die Verbesserung der Lage der 
Zöglinge in den Kinderheimen bereitzustellen. 
Allen Kinderheimen ist, soweit möglich, Land 
zuzuteilen, welches von Steuern, Abgaben und 
Pflichtablieferungen befreit ist. Vollwaisen und 
Zöglingen von Kinderheimen, die von den 
Ministerien für Volksbildung anerkannt und ge
nehmigt sind, werden Stipendien und Schulgeld
freiheit gewährt, wenn sie Ober-, Fach- und 
Hochschulen besuchen.

III.

F ö r d e r u n g  d e r  B e r u f s a u s b i l d u n g  
d e r  J u g e n d

1. Die Ministerien der Republik und der Länder, 
die Direktoren der volkseigenen Betriebe und die 
Privatbetriebe sind verpflichtet, die Jugend bei 
der Berufsausbildung zu fördern. Die Ausbildung 
von jungen, qualifizierten Arbeitern für Industrie 
und Landwirtschaft durch die Betriebs-, Berufs
und anderen Schulen ist zu verbessern.

2. In Übereinstimmung mit dem Volkswirtschaxts- 
plan 1950 der Deutschen Demokratischen Re
publik ist die Ausbildung fachlich qualifizierter 
Industriearbeiter, insbesondere für die führen
den Zweige der Industrie, den Bergbau, die 
Metallurgie, die Chemie, die Bauindustrie, den 
Maschinenbau, die Energiewirtschaft, das Eisen
bahntransportwesen, den Schiffsbau, die optische 
Industrie und für die Landwirtschaft zu orga
nisieren.

3. Einheitliche Berufsbilder, vor allem für die tech
nische Ausbildung, sind auszuarbeiten und die 
Herausgabe der den Berufsbildern entsprechen
den Lehrbücher ist zu sichern. Bei der Aus
arbeitung der Berufsbilder und der Zusammen
stellung der Lehrbücher muß von den Grund
sätzen der Einheitlichkeit von theoretischer und 
praktischer Berufsausbildung der Schüler, vor 
allem für alle technischen Berufsschulen, aus
gegangen werden. Zur Erfüllung dieser Auf
gaben ist das Deutsche Zentral-Institut für Be
rufsbildung zu schaffen.

4. Die Schüler der Betriebs- und Berufsschulen sind 
versorgungsmäßig den Arbeitern der entsprechen
den Industriebetriebe und die Lehrer dieser 
Schulen der technischen Intelligenz dieser Be
triebe gleichzustellen.

5. In den Berufsschulen ist der Lehrkörper für den 
Unterricht in Spezialfächern mit Kräften der
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